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Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor die Reise 
losgeht.

Tragen Sie Ihren Opioid-Ausweis auch auf Reisen 
immer bei sich. 

Nehmen Sie bei Flugreisen Ihre Medikamente mit 
ins Handgepäck.

Schützen Sie Ihre Schmerzmedikamente vor Hitze 
und Kälte.

Halten Sie die Richtlinien für opioidhaltige 
Schmerzmedikamente ein.

10 Tipps für Schmerzpatienten 
auf Reisen

Es kann sein, dass die Dosis der Medikamen-
te für die Zeit Ihres Urlaubs angepasst werden 
muss, wenn begleitende Therapien (wie z. B. 
Krankengymnastik) wegfallen.

Sollten Sie unterwegs ärztliche Hilfe benötigen, 
haben Sie alle wichtigen Informationen griffbe-
reit.

Aufgegebene Koffer können verloren gehen 
oder verspätet ankommen. Zusätzlich können 
starke Temperatur- und Druckschwankun-
gen im Gepäckraum die Wirksamkeit der 
Medikamente beeinträchtigen.

Medikamente im Handgepäck müssen nicht 
in einem durchsichtigen Plastikbeutel trans-
portiert werden. Zeigen Sie diese an der 
Sicherheitskontrolle separat vor.

Die Aufbewahrung in einer Isoliertasche ist 
ideal. Fragen Sie auch im Hotel nach entspre-
chenden Lagerungsmöglichkeiten.

Sie benötigen eine spezielle Bescheinigung, die von Ihrem 
behandelnden Arzt ausgefüllt und beglaubigt werden muss.
• Für Reisen innerhalb der Schweiz oder in einen Mitglieds-

staat des Schengener Abkommens*: „Bescheinigung für 
das Mitführen von Betäubungsmitteln im Rahmen einer 
ärztlichen Behandlung bei Auslandsreisen“

• Für Reisen in andere Länder: „Bescheinigung für Reisen-
de, die mit Betäubungsmitteln behandelt werden und mit 
diesen verreisen“

Geben Sie Ihre mitgeführten Schmerzmedikamente bei 
der Zollerklärung an. Erfragen Sie vorher bei der zuständigen 
Botschaft in der Schweiz die genauen Dokumente, die Sie für 
die Zeit Ihres Aufenthaltes benötigen. 

* Deutschland, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, 
Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik und Ungarn (Stand: Mai 2014)

Opioid-Ausweise erhalten Sie 
bei Grünenthal Pharma AG.

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/besondere-
arzneimittelgruppen--ham-/narcotics/kranke-reisende.html

Ärztliche Bescheinigung  
Ausweis für Schmerzpatienten
Certificat médical  
Document pour les patients souffrant de douleurs
Certificato medico  
Tessera di identificazione per pazienti affetti da dolore

Name / Nom / Nome Geb.-Datum / Date de naissance / Data di nascita

Adresse / Indirizzo
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Denken Sie an Zeitverschiebungen.
Gestalten Sie die Reise so angenehm wie 
möglich.

Beugen Sie Sprachbarrieren vor.

Nehmen Sie ausreichend Medikamente für den 
gesamten Urlaub mit.

Überprüfen Sie Ihren Versicherungsschutz.

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und schöne, erholsame Urlaubstage!

Passen Sie die Einnahmezeit Ih-
rer Medikamente bei Fernreisen 
in andere Zeitzonen entspre-
chend an.

• Nutzen Sie den Service eines 
Reisebüros, um schon die Rei-
seplanung so entspannt wie 
möglich zu gestalten.

• Falls Sie nicht alleine verreisen 
möchten, schliessen Sie sich 
einer Reisegruppe an – diese 
gibt es auch mit ärztlicher 
Begleitung.

• Nutzen Sie den Online Check-
in, um Zeit am Flughafen zu sparen.

• Geben Sie Gepäckstücke vorher auf, um langes Schlangestehen zu 
vermeiden.

• Planen Sie genug Pausen ein.

Denken Sie bei Reisen ins Ausland an ein Wörterbuch / 
einen Sprachführer und lassen Sie sich von Ihrem Arzt 
die Bezeichnung Ihres Wirkstoffes bzw. Medikamentes 
in ihrem Urlaubsland mitteilen.

Reisedurchfall und  -übelkeit können die Wir-
kung von Medikamenten beeinfl ussen. Hier 
bieten sich auch Schmerzmittel in Form von 
Zäpfchen oder Pfl astern an. Lassen Sie sich 
diese vorsorglich verordnen.

Überprüfen Sie, ob Sie einen besonderen Ver-
sicherungsschutz für das Ausland benötigen 
und beantragen Sie frühzeitig eine europäi-
sche Krankenversicherungskarte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2012 SPO Patientenschutz, Häringstrasse 20, 8001 Zürich  - SASIS AG, Römerstrasse 20, Postfach, 4502 Solothurn (Version 1.0)   Seite 5

Die Rückseite der europäischen Versicher-
tenkarte:

•	 Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) 
anstelle von EU-Formularen

•	 Keine Barzahlung im Ausland, sondern direkt 
Rechnung an Versicherer

•	 Angaben auf der Rückseite auch auf dem Mikro-
prozessor gespeichert

•	 Magnetstreifen mit VeKa-Nr. für Leistungserbrin-
ger in der Schweiz, welche noch kein Lesegerät für 
Chipkarten besitzen

•	 Telefon-Nummer für Notfall im Ausland auf der 
Vorderseite der Karte

Das steht auf der Rückseite der Karte für den Einsatz im europäischen Ausland

Die blaue Rückseite der europäischen Krankenversiche-
rungskarte ist ein Sichtausweis und umfasst folgende 
Angaben: 

•	 Nationalität (CH)
•	 Name und Vorname des Versicherten
•	 Geburtsdatum des Versicherten
•	 Kennnummer des Trägers als Krankenversicherer 

gemäss Zulassung des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG)

•	 Persönliche Kennnummer des Versicherten als 
AHV-Nummer (13 Stellen mit folgendem Aufbau: 
756.9999.9999.99)

•	 Karten-Nr. dieser Karte (VeKa-Nr., 20 Stellen) ge-
mäss internationaler Norm mit folgendem Aufbau: 
Gesundheitswesen (80), Schweiz (756), Kranken-
versicherer (99999), Laufnummer und Prüfziffer 
(9999999999)

•	 Ablaufdatum der Versichertenkarte

Da es sich bei der europäischen Versichertenkarte um 
ein rechtlich eigenständiges Formular handelt, wer-
den die Angaben der Vorderseite übernommen, jedoch 
unterschiedlich dargestellt. Die Karten-Nummern sind 
auf der Vorder- und Rückseite identisch. 

Der Mikroprozessor auf der Vorderseite der Karte 
speichert die oben aufgeführten Angaben. Der Kran-
kenversicherer kann jeweils zusätzliche Angaben wie 
Wohnadresse des Versicherten, Rechnungsadresse des 
Versicherers, besondere Versicherungsformen, Unfall-
deckung KVG und Versicherungsdeckung VVG bei den 
elektronischen Abfragediensten (Online-Abfrage für 
Leistungserbringer, siehe Seite 4 dieser Broschüre) aktu-
ell bekannt geben, sofern im Ausland die entsprechen-
den Lesegeräte und Abfragedienste beim Versicherer in 
der Schweiz zur Verfügung stehen.

Der Versicherer empfiehlt im medizinischen Notfall 
im Ausland die Benutzung der telefonischen Not-
fall-Nummer. Die dadurch kontaktierte Assistance-
Dienstleistung der Versicherer organisiert dann mit 
seinem Partner-Netzwerk für den Versicherten die nö-
tige Unterstützung im Ausland.  

Der Magnetstreifen auf der Rückseite ist ein Auslauf-
modell, da früher die Versichertenkarten-Nummer vom 
Magnetstreifen gelesen wurde und noch nicht alle Leis-
tungserbringer auf Chipkarten-Lesegeräte umgestellt 
haben.

Das in der Schweiz nicht benutzte „Unterschriften-
feld“ kann der Versicherer mit zusätzlichen Informati-
onen, wie der Telefonnummer für den Notfall oder der 
Versicherten-/Policen-Nummer bedrucken.

Die Benutzung von Notfalldaten ist mit der europäi-
schen Krankenversicherungskarte nicht möglich. Das 
bedeutet, dass die medizinischen Notfalldaten im 
europäischen Ausland durch deren Leistungserbringer 
nicht lesbar sind.

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/besondere-
arzneimittelgruppen--ham-/narcotics/kranke-reisende.html


